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Stadtbauamt Nummer: StbAmt/137/2017 

Haneder, Franz Datum: 13.03.2017 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

19.04.2017 öffentlich  

Stadtrat 25.04.2017 öffentlich  

 
Betreff: 
 
Informationen über den aktuellen Sachstand zum SüdOstLink Tennet – Ver-
legekorridor für Hochspannungsgleichstromleitung 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 

Nach Entscheidung der Bundesregierung müssen alle deutschen Kernkraftwerke bis 
Ende 2022 abgeschaltet werden. 
 
Um die Energiebereitstellung für den süddeutschen bzw. südbayerischen Raum si-
cherzustellen, muss eine Gleichstromleitung vom Startpunkt in Wolmirstedt bei Mag-
deburg in Sachsen-Anhalt bis zum Endpunkt beim Kraftwerk ISAR 2 bei Landshut 
gebaut werden. 
 
Es ist hierfür eine Leitungstrasse von 15m Breite und bis zu einer Tiefe von 1,50m 
bis 2,00m als Korridor zu planen. 
 
Zudem muss – um einen geeigneten Erdkabelkorridor zu ermitteln – ein gleichrangi-
ger Vergleich von Korridoralternativen durchgeführt werden. 
 
Die Vorhabensträger  „50hertz Transmission GmbH“ und „TenneT TSO GmbH“ rei-
chen dazu im Frühjahr 2017 einen Antrag auf Bundesfachplanung nach §6 Netzaus-
baubeschleunigungsgesetz (NABEG) bei der Bundesnetzagentur ein. 
 
Um alle Betroffenen stets zeitnah und transparent über den Planungsstand der 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsprojekte zu informieren, wurde die Task-
force „Netzausbau Bayern“ gegründet. Sie dient als zentrale Informations- und Koor-
dinationsplattform für Mandatsträger, Bürger und Interessensvertreter. 
 
In einem Vorverfahren soll nun im Frühjahr 2017, wie bereits angesprochen, der An-
trag eingereicht werden. Die Bundesnetzagentur wird im Sommer 2017 öffentliche 
Antragskonferenzen mit Beteiligungsmöglichkeiten zur Erörterung des Untersu-
chungsrahmens der Bundesfachplanung durchführen. 
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Voraussichtlich im Herbst 2017 wird dann die Bundesnetzagentur den Untersu-
chungsrahmen festlegen. 
 
Im Vorfeld zum Vorverfahren haben die Vorhabensträger eine umfangreiche Unter-
suchung der in Frage kommenden Trassen vorgenommen. Hier wurden Kriterien wie 
Siedlung und Erholung, Biotop und Gebietsschutz, Wasser, Ziele der Raumordnung, 
Boden, Deponien oder oberflächennahe Rohstoffe sowie bautechnische Kriterien 
herangezogen. Weitergehende Untersuchungen und Prüfungen müssen dem noch 
folgen, wie der Entwurf des Umweltberichts, eine Raumverträglichkeitsstudie, Prü-
fungen zum Gebietsschutz, FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat) sowie eine arten-
schutzrechliche Ersteinschätzung. 
 
Nach diesem Verfahren bzw. nach Vorgabe des Untersuchungsrahmens reicht der 
Vorhabensträger einschließlich des Umweltberichts, einer Raumverträglichkeitsstudie 
sowie eines Korridorvorschlags die Antragsunterlagen voraussichtlich 2018 im 
Hauptverfahren ein. 
 
Danach finden die Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange statt. Voraussichtlich Ende 2018 wird die Bundesnetzagentur einen 
Erörterungstermin zu den Stellungnahmen der Behörden und der Öffentlichkeit ab-
halten. 
 
Nach Abschluss der Bundesfachplanung wird der Verlauf des 1000m breiten Erdka-
belkorridors verbindlich festgelegt sein. 
 
In einem Informationsgespräch am 10.03.2017 wurde vom Vorhabensträger beim 
Landratsamt Schwandorf vorgenannter Sachverhalt vorgetragen, ebenso die weitere 
Vorgehensweise. 
 
Bei einer Erstinformation hat diesbezüglich Herr 1. Bürgermeister Thomas Gesche 
bereits als Hinweis gegeben, dass doch die Trasse vordringlich entlang der Auto-
bahn aufgrund verschiedener Vorteilsnutzungen, wie 

 kein Grunderwerb 

 Fläche steht bereits zur Verfügung usw. 
für am sinnvollsten erachtet wird. 
 
Derzeit wird im Raum Schwandorf bis Regensburg eine Trasse über die Ortschaft 
Bubach und die Südost-Spange Richtung Regensburg präferiert, wobei alternativ die 
Trasse über Gemeindegebiet der Stadt Burglengenfeld untersucht wurde und zwar 
im Wesentlichen entlang der bisherigen Gasleitungstrasse im Bereich des Vilstals. 
 
Im Hauptverfahren wird die Stadt Burglengenfeld als Träger öffentlicher Belange ge-
hört. 
 
Die Verwaltung wird weiterhin für den Hinweis zur Trassenführung entlang der Auto-
bahn A93 plädieren und unterstellt dabei die Unterstützung des Stadtrates. 
 
Sollten darüber hinaus weitere Hinweise notwendig sein, so bittet die Verwaltung um 
Beratung und Mitteilung. 
Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
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V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Hauptamt Nummer: Ha/133/2017 

Wittmann, Thomas Datum: 13.03.2017 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

19.04.2017 öffentlich  

Stadtrat 25.04.2017 öffentlich  

 
Betreff: 
 
Breitbandausbau Burglengenfeld - Information 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Die Stadt Burglengenfeld hat derzeit mehrere Teilbereiche des Stadtgebietes für das 
Bayerische Breitbandförderprogramm und das Förderprogramm des Bundes ange-
meldet. 

Nach den Richtlinien des Bayerischen Programms soll eine Mindestübertragung von 
30 Mbit erzielt werden, der Fördersatz beträgt für die Stadt Burglengenfeld 80%. 

Im Bundesprogramm ist eine Mindestübertragungskapazität von 50 Mbit (FTTC) und 
100 Mbit (FTTB) vorgesehen, der Fördersatz beträgt 50%, der in Bayern aus Lan-
desmitteln auf den für Burglengenfeld maßgeblichen Betrag von 80% aufgestockt 
wird.  

Diese Aufstockung wird nicht auf das Kontingent des Bayerischen Förderprogramms 
angerechnet. 

Im Förderprogramm des Freistaats Bayern sind derzeit zwei Bereiche angemeldet. 

Der erste Bereich umfasst das Gebiet vom Gewerbegebiet Vorstadt West über Pot-
tenstetten nach Pilsheim. 

Hier hat die Firma amplus den Zuschlag erhalten. 

Der Baubeginn für diese Maßnahme ist für die 16. Kalenderwoche, also ab 
18.04.2017 angesetzt. Die Fertigstellung der Ausbaumaßnahme und die Inbetrieb-
nahme des neuen Netzes werden ca. fünf Monate in Anspruch nehmen. 

Dieser Bauzeitenplan ist auch mit der durchführenden Baufirma, der Fa. Nibler aus 
München, verbindlich abgesprochen. Die Trassenbegehung mit der Baufirma hat be-
reits stattgefunden. 
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Das zweite Gebiet deckt die Ortsteile See und Mossendorf ab. Hierfür hat die Tele-
kom den Ausbauauftrag übernommen. Die Telekom führt derzeit die Vorplanungen 
durch und hat eine Fertigstellung bis Ende des Jahres 2017 in Aussicht gestellt.  

Der restliche Bereich des Stadtgebietes ist für das Bundesförderprogramm angemel-
det. Diese Anmeldung läuft über das Landratsamt an die Förderstelle des Bundes in 
Berlin. 

Der Landkreis Schwandorf hat eine Förderung von gut 9,66 Mio. Euro Bundesmittel 
und 6,13 Mio. Euro Landesmittel zugesagt bekommen. 

Die Abstimmungen zur Fertigstellung der genauen Ausbauplanung laufen derzeit. 

Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit möglichst hohen Übertragungsraten für 
das gesamte Stadtgebiet. 

Damit der auf die Stadt Burglengenfeld entfallende Anteil des Bundesprogramms 
möglichst effizient eingesetzt werden kann, soll versucht werden, einen Teil der 
Kernstadt, die bisher zur Gänze im Bundesprogramm gemeldet war, in einem weite-
ren Schritt für das bayerische Förderprogramm anzumelden. 

Die Prüfung dieser Möglichkeit läuft parallel zur Schlussabstimmung der Details zum 
Antrag für das Bundesprogramm. 

Im Bayerischen Förderprogramm stehen der Stadt Burglengenfeld Zuschüsse von 
maximal 900.000,00 Euro zur Verfügung. Davon ist für das erste Fördergebiet (Ge-
werbegebiet Vorstadt West, Pottenstetten, Pilsheim) ein Teilbetrag von 444.990,00 
Euro und für das zweite Fördergebiet (See, Mossendorf) ein Teilbetrag von 
141.686,00 Euro zugesagt. Ein Förderkontingent in Höhe von 313.324,00 Euro des 
Bayerischen Förderprogramms ist noch nicht ausgeschöpft. 

Dies soll nun durch die Anmeldung eines dritten Fördergebiets im Bayerischen För-
derprogramm erfolgen. 

Durch diese Anmeldung im Bayerischen Förderprogramm kann auch nochmals eine 
Markterkundung erfolgen, mit der bei den Internetanbietern nachgefragt wird, ob das 
in Frage kommende Ausbaugebiet ganz oder teilweise eigenwirtschaftlich ohne 
staatliche Förderung ausgebaut wird. 

In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt wurde dieses neue Fördergebiet aus Teil-
bereichen der Kernstadt, in dem 17 KVZ nachgerüstet werden können, festgelegt. 

Bei der Festlegung der Förderteilgebiete wurde versucht, alle maßgeblichen Para-
meter (Vorgaben der Förderrichtlinien, vorhandene Infrastruktur, Fördertöpfe, Anzahl 
der zu versorgenden Haushalte) so miteinander zu kombinieren, dass insgesamt ei-
ne möglichst große Anzahl von Haushalten erschlossen werden kann, welche die 
Mindestleistung von 30 Mbit erhalten. 

Sobald die Ausbauplanungen für diese Teilgebiete vorliegen bzw. die Voraussetzun-
gen für die Durchführung der Markterkundung im Bayerischen Förderprogramm bzw. 
im Bundesprogramm vorliegen werden wir die notwendigen Beschlüsse  einholen. 

Die Verwaltung bittet den Ausschuss um Kenntnisnahme. 
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V o r l a g e b e r i c h t  

 
 

Stadtbauamt Nummer: StbAmt/149/2017 

Haneder, Franz Datum: 11.04.2017 
 Aktenzeichen:  

 
 

Sitzungsgremium Datum Status 

Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss 

19.04.2017 öffentlich  

 
 
Betreff: 
 
Hochwasserrisikomanagement im Naabtal - Information 
 
 
Sachdarstellung, Begründung: 
 
Aufgrund wiederholter Hochwasserereignisse in den letzten Jahren in verschiedenen 
Gegenden des Freistaates Bayern hat die Staatsregierung hierzu den Hochwasser-
schutz ganzheitlich aufgegriffen und versucht, in einzelnen Regionen auch mit Förder-
maßnahmen Hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen. 
 
Im Rahmen eines Hochwasserschutzmaßnahmenplans im Bereich der Naab von Wern-
berg-Köblitz bis nach Burglengenfeld betrifft dies insgesamt neun Kommunen. 
 
Im Talraum hat sich dabei in der Vergangenheit eine erhebliche Siedlungsentwicklung 
eingestellt. 
 
Bei einer Betrachtung für das 100jährige Hochwasser wären nach überschlägiger Er-
mittlung rund 13.500 Einwohner und rund 1.850 Arbeitsplätze Hochwasser gefährdet. 
Ein Schaden von rund 200 Mio. Euro wäre dabei zu erwarten. 
 
Je nach Bedarf sind hier die Einzelmaßnahmen in Prioritätsklassen von 1 – 5 eingestuft, 
wobei die Prioritätsklasse 1 die niedrigste Stufe und die Klasse 5 die dringendsten Maß-
nahmen darstellt. Burglengenfeld ist dabei mit Klasse 4 eingruppiert. 
 
In einem Fachvortrag am Landratsamt Schwandorf am 04.04.2017 wurde vom Leiter des 
Wasserwirtschafsamtes Weiden die Situation zunächst ganzheitlich dargestellt und dann 
in Einzelgesprächen für die jeweils betroffene Kommune vertieft und evaluiert. 
 
Vorweg ist zu sagen, dass für das Gewässer Naab nach Gewässer erster Ordnung dem 
Freistaat Bayern die Verpflichtung zum Ausbau obliegt und die Finanzierung auch durch 
gemeindliche Vorschüsse zu sichern ist. 
Dies regelt das bayerische Wasserhaushaltsgesetz. Gemäß einem Ministerratsbe-
schluss aus 2016 betrifft der Teilbereich der Naab einen Raum mit besonderem Hand-
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lungsbedarf nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013. Hier wird neben 
dem Regelsatz von 65% ein Beteiligtenbeitrag der vorteilsziehenden Kommunen 35% 
eingefordert. Dieser Beteiligtenbetrag kann in Form einer sogenannten unbaren Leistung 
in Form des notwendigen Unterhaltes für die einzelnen Hochwasserschutzmaßnahmen 
hochindiziert auf 100 Jahre bis auf null reduziert werden. 
 
Die einzelnen Untersuchungen sind zunächst eine Vorstudie mit einer groben Kostener-
mittlung, die dann im weitergehenden Verfahren vertieft geplant und kostenberechnet 
werden. 
 
Vor Ort betrifft es in erster Linie die Naabaue im Bereich Burglengenfeld und stromab-
wärts gelegene Ortschaft Mossendorf. 
 
Von der Brunnmühlstraße bis zur Auffahrt Umgehungsstraße an der Mossendorfer Stra-
ße wechseln sich hier verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen in Form von Mauern 
und Deichen am nördlichen Naabufer ab. Am südlichen Ufer entlang der Altstadt müsste 
die Mauer an der Uferpromenade und weiterführend entlang der Kellergasse erhöht wer-
den. 
 
Als Gesamtfinanzierungsaufwand wäre hier ein Betrag von 3,6 Mio. Euro veranschlagt. 
Die Planungsphase würde nach einer vorangehenden Entscheidung durch den Stadtrat 
voraussichtlich 2019 und 2020 beginnen. Daran anschließen wäre das Wasserrechts-
verfahren einzuleiten und danach wiederrum die Umsetzung. Es wird hierzu ein Gesamt-
zeitraum von derzeit geschätzt sieben bis acht Jahren von der Planung bis zur Umset-
zung veranschlagt.  
 
Gleiches trifft für die Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Ortschaft  Mossen-
dorf zu. Neben derzeit geplanten Wegeanhebungen und Mauerumsetzungen sowie in 
Teilbereichen Errichtung von Deichen, die wie gesagt nur eine erste Grobstudie darstel-
len, wären Gesamtkosten für die Hochwasserfreilegung in Mossendorf von 1,7 Mio. Euro 
zu beziffern.  . 
 
Der Planungszeitraum wäre hier nach entsprechender Entscheidung und Beschlussfas-
sung des Stadtrates bereits für 2018 vorgesehen und die Umsetzung einschließlich der 
Planung ebenfalls in einem Gesamtrahmen von rund sechs Jahren. 
 
Mit dementsprechendem Beteiligungsbetrag der Stadt in Höhe von 35% bzw. bei der 
Übernahme der unbaren Leistungen – sprich Unterhaltsleistungen über 100 Jahre hoch-
indiziert für die Hochwassereinrichtungsmaßnahmen - würde für beide vor be-
schriebenen Sachverhalte kein Betrag auf die Stadt fallen. 
 
Das zuständige Wasserwirtschaftsamt Weiden wird in dieser Angelegenheit nochmals 
auf die Verwaltung zukommen und dann die Einzelheiten in einer zeitnahen Stadtratssit-
zung präsentieren. 
 
Im Sinne einer Gesamtbetrachtung ist diese Erkenntnis und Studie zunächst auch als 
erfreulich anzusehen und für alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger im angesproche-
nen Bereich sicherlich eine wünschenswerte Investition. 
 
Die Verwaltung bittet den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss um Kenntnisnahme. 
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